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aufgabe von Spezialisten — wird den hohen Leninschen 
Ansprüchen an die sozialistische Gesetzlichkeit gerecht.

Der wesentliche Inhalt der in § 7 Abs. 1 VEB-VO aus
gesprochenen Forderung, „durch eine qualifizierte Lei
tungstätigkeit die sozialistische Gesetzlichkeit zu gewähr
leisten“ 14 besteht u. E. zumindest in folgendem:

Ausgangspunkt jeder Leitungsverantwortung für die 
Gewährleistung der sozialistischen Gesetzlichkeit ist die 
Fundierung des gesamten Leitungsprozesses auf dem so
zialistischen Recht, die unbedingte Gewährleistung der 
Gesetzlichkeit aller Entscheidungen und Maßnahmen, die 
zur Leitung der gesellschaftlichen Prozesse getroffen wer
den. Das erfordert auch die strikte Einhaltung der gesetz
lich gewährten Kompetenzen und der vorgeschriebenen 
Verfahrensweisen. Im Leitungsprozeß ist die ideologisch
erzieherische und organisatorische Arbeit darauf auszu
richten, die sozialistische Gesetzlichkeit im geleiteten Be
reich, im Verhalten der nachgeordneten Leiter und der 
geleiteten Kollektive zu gewährleisten. Dazu sind die viel
fältigen rechtlichen Möglichkeiten zur Verwirklichung der 
Mitgestaltungsrechte der Bürger wahrzunehmen. Rechts
arbeit und Rechtserziehung müssen in den Leitungsprozeß 
integriert und dürfen keine Ressortaufgaben sein.

Als eine zentrale Frage erweist sich dabei die Befähi
gung der nachgeordneten Leiter zur Arbeit mit dem Recht, 
zur Gewährleistung der Gesetzlichkeit in ihrem Bereich. 
Das gewinnt besonderes Gewicht auf der mittleren Lei
tungsebene. Eine ebenso zentrale Frage ist die systemati
sche eigene Kontrolle zur Einhaltung der Gesetzlichkeit, 
die Verwirklichung aller gesetzlichen Rechte und Pflich
ten im Prozeß der inneren Kontrolle zur Durchführung 
der Gesetze, zur Aufdeckung von Rechtsverletzungen aus 
eigener Initiative. Beides ist wesentlich dafür, daß der 
Leiter seine in die Verantwortung für die Gewährleistung 
der Gesetzlichkeit eingeschlossene Verpflichtung zur Auf
deckung, Beseitigung, Ahndung und Vorbeugung von 
Rechtsverletzungen wahrnehmen kann.

Dazu gehört auch das Reagieren auf festgestellte 
Rechtsverletzungen entsprechend den eigenen Befugnissen, 
insbesondere hinsichtlich der disziplinarischen und mate
riellen Verantwortlichkeit nach dem AGB und anderen 
Rechtsvorschriften. Reichen die eigenen Kompetenzen 
nicht aus bzw. liegen keine vor, z. B. bei der notwendigen 
Untersuchung und Ahndung von Straftaten durch die nach 
der Strafprozeßordnung allein zuständigen Organe, so be
steht für den Leiter die Rechtspflicht, diese Organe (Un
tersuchungsorgane, Staatsanwaltschaft) zu unterrichten. 
Das liegt nicht in seinem Ermessen, sondern ist seine ein
deutige Verpflichtung. Der Leiter hat zur Gewährleistung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit in seinem Verantwor
tungsbereich Rechtsverletzungen zu beseitigen bzw. ihre 
Beseitigung zu veranlassen sowie Maßnahmen zur Wie
derherstellung verletzter Rechte und zur Beseitigung von 
eingetretenen Folgen von Rechtsverletzungen zu treffen. 
Besonderes Gewicht erlangt die Beseitigung der Ursachen 
und Bedingungen von Rechtsverletzungen für die wirk
same Vorbeugung von Straftaten und anderen Rechtsver
letzungen. Die sozialistische Gesetzlichkeit zu gewährlei
sten schließt generell auch die Verantwortung dafür ein, 
alle erforderlichen und geeigneten Vorbeugungsmaßnah
men zu treffen.

Einen weiteren Komplex bildet die eigenverantwort
liche Festlegung und Durchsetzung von Erziehungsmaß
nahmen gegen Rechtsverletzer und die Mitwirkung an 
der Verwirklichung von Maßnahmen anderer Organe, ins
besondere der Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit bei auf Bewährung verurteilten Bürgern so
wie bei der Wiedereingliederung von aus der Strafhaft 
entlassenen und bei der Erziehung von kriminell gefähr
deten Bürgern.

Das Zusammenwirken mit anderen staatlichen Orga
nen, Leitern und gesellschaftlichen Organisationen auf der 
Grundlage der gesetzlichen Verantwortung bzw. der

Rechte zur Mitwirkung an der Festigung der Gesetzlichkeit 
ist damit ebenfalls Bestandteil der Leiterpflichten. Dazu 
gehört auch, die aus den Aufgaben und der Stellung der 
Volksvertretungen und ihrer Organe, der Abgeordneten, 
der Kontrollorgane, der Staatlichen Vertragsgerichte, der 
staatlichen und gesellschaftlichen Gerichte sowie der Schöf
fen und Mitglieder der Konflikt- und Schiedskommissio
nen, der Staatsanwaltschaft und der Sicherheitsorgane 
folgenden Leiterpflichten konsequent zu verwirklichen. 
Das bedeutet z. B., bei Aufsichtsmaßnahmen des Staatsan
walts, Gerichtskritiken und Empfehlungen gesellschaftli
cher Gerichte nicht nur formale Stellungnahmen abzuge
ben, sondern auch die notwendigen Maßnahmen im eige
nen Leitungsbereich konsequent durchzusetzen.

Die konsequente Verwirklichung der Pflichten der Lei
ter zur Gewährleistung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
ist ihrem Wesen nach zugleich ein Prozeß der vollen, 
schöpferischen Ausnutzung ihrer Rechte, damit entspre
chend ihrer Verantwortung alle notwendigen und geeig
neten Maßnahmen zur Einhaltung der Gesetze und ande
ren Rechtsvorschriften ergriffen werden.

Die Fundierung des Leitungsprozesses auf der sozia
listischen Gesetzlichkeit und deren Gewährleistung durch 
die Leitungstätigkeit der Staatsorgane und Leiter sind ein 
wesentlicher und notwendiger Beitrag zur Erfüllung der 
Forderung des Programms der SED, „daß die staatliche 
Leitungstätigkeit entsprechend den wachsenden Aufgaben 
bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft weiter qualifiziert und ihre gesellschaftliche 
Wirksamkeit erhöht wird“.14 Dabei ist das Vertrauensver
hältnis der Bürger zu ihrem sozialistischen Staat zu festi
gen, ihre gesellschaftliche Aktivität zur Gewährleistung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit und die Entfaltung des 
sozialistischen Rechtsbewußtseins und der sozialistischen 
Lebensweise zu fördern. Gerade in diese Richtung weisen 
die Leninschen Prinzipien der sozialistischen Gesetzlich
keit: „Die Gesetzlichkeit muß einheitlich sein. Sonst gibt 
es weder Kultur noch politische Einsicht.“ !5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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